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einer grundlegenden Veränderung der gesellschaftlichen Ver
hältnisse entfalten und deshalb nicht für die Gegenwart rele
vant sind. Demokratische Veränderungen können sich nur in
nerhalb des bestehenden politischen Systems vollziehen, sie 
sind Bestandteil des Kampfes um dessen Überwindung.32 Das 
trifft auch auf die Arbeiter- und Gewerkschaftsrechte zu, de
ren Wahrung und Ausbau Bestandteil des Kampfes um die 
Überwindung des gegenwärtigen politischen Systems sind.

Dieser Grundgedanke wird beim Recht auf Arbeit beson- 
'ders deutlich. Die Verwirklichung dieses Rechts trägt Prozeß
charakter: der Prozeß beginnt bereits als Teil des Klassen
kampfes im Kapitalismus, und zwar zum Zeitpunkt des Be
ginns seiner allgemeinen Krise, fortschreitend in ihren ein
zelnen Etappen, und er setzt sich bis weit in die entwickelte 
sozialistische Gesellschaft hinein fort, dann allerdings mit 
einem völlig neuen Inhalt. Mithin existiert das Recht auf 
Arbeit als einheitliches Recht, jedoch in zwei Dimensionen. 
In der ersten Dimension ist es eingebettet in eine alternative 
Wirtschafts- und Sozialpolitik. Im Gegensatz zur Politik der 
herrschenden Kräfte, die die sozialen Folgen von Krisen und 
Hochrüstung auf die Arbeiterklasse abwälzen, zielt die alter
native Wirtschafts- und Sozialpolitik darauf ab, daß die Si
cherung der Vollbeschäftigung durch Erhaltung oder Neu
errichtung von Arbeitsplätzen unter allen staatlichen Aktivi
täten Vorrang und Verbindlichkeit erhält. In der zweiten Di
mension ist das Recht auf Arbeit in die revolutionäre Umge
staltung der Gesellschaft eingebettet. Wenn die Arbeit aus
beutungsfrei wird, tritt die entscheidende Zäsur in der Ent
wicklung des Rechts auf Arbeit ein: seine Herausbildung als 
sozialistisches Persönlichkeitsrecht in der für die sozialisti
sche Gesellschaft charakteristischen umfassenden Komplexi
tät.33

Damit ist nicht gesagt, daß diese Rechte in den kapitalisti
schen Ländern etwa schon eine neue Qualität besäßen. Hier 
wird nur von einem Prozeß der Herausbildung einer neuen 
Qualität gesprochen, von Teilelementen oder von ersten klei
nen Schritten, die diesen Prozeß bewirken und ihn widerspie
geln. Vor allem wird nicht behauptet, daß sich gewissermaßen 
„sozialistische Rechtsinseln“ im Überbausystem des Kapita
lismus herausbilden. Die Arbeiter- und Gewerkschaftsrechte 
sind vielmehr eine Widerspiegelung der politischen Tatsache, 
daß die Arbeiterklasse im Kapitalismus ständig nach Demo
kratie strebt, daß sie trotz des zunehmenden Widerstands der 
herrschenden Kräfte tendenziell stärkeren c Einfluß gewinnt 
und ein klares antimonopolistisches Programm besitzt und 
daß angesichts dessen sowie im Hinblick auf die wachsende 
internationale Beispielwirkung des realen Sozialismus die 
Monopolbourgeoisie grundsätzlich zu Zugeständnissen ge
zwungen ist. Das berechtigt zu der Aussage, daß sich im Ka
pitalismus in bestimmten Sektoren des gesellschaftlichen Or
ganismus Elemente herausbilden, die schon nicht mehr kapi
talistischen Inhalt haben34, und daß dies speziell im Bereich 
der Grundrechte der Fall ist.

Wir müssen jedoch die Tatsache berücksichtigen, daß zwi
schen dem von der Arbeiterklasse und ihren Gewerkschaften 
in wichtigen Grundrechten durchgesetzten demokratischen 
Anspruch einerseits und der von den herrschenden Kräften 
getragenen Gesetzgebung, Rechtsprechung und Rechtswissen
schaft andererseits ein unüberbrückbarer Gegensatz besteht.35 
Auch die hier genannten Arbeiter- und Gewerkschaftsrechte 
können durch Erosion von Regelungen (z. B. Tarifautonomie) 
so umfunktioniert werden, daß sie den Interessen der herr
schenden Kräfte nicht zuwiderlaufen. Die Monopolbourgeoisie 
nutzt in erheblichem Maße ihre ökonomischen, ideologischen, 
juristischen sowie sozialen Möglichkeiten, um diese Rechte 
auszuhöhlen, einzuschränken oder ihnen überhaupt gesell
schaftliche Realität abzusprechen. Sie ist gegenwärtig unbe
stritten in der Lage, diese Rechte als rechtlich unverbindliche 
Absichtserklärung (z. B. das Recht auf Arbeit) hinzustellen, 
sie ihres revolutionären Sinngehalts durch rechtlich-ideologi
sche Konstruktionen (z. B. beim Streikrecht) zu berauben oder 
sie in „sozialpartnerschaftliche“, die Interessen des Kapitals 
fördernde Regelungen (z. B. das Mitbestimmungsrecht) umzu
wandeln.

Wollte man nun daraus die Schlußfolgerung* ziehen, daß 
die Arbeiter- und Gewerkschaftsrechte im Kapitalismus nicht 
über das Proklamationsstadium hinausgehen, so bliebe die 
These, daß diese Rechte aus dem Gesamtkomplex der bürger
lichen Grundrechte abzusondern sind, bloßes juristisch-politi
sches Wunschdenken. Das entspricht aber nicht den politischen 
Tatsachen. Beispielsweise ist das Streikrecht trotz des großen 
Verbotskatalogs, den das Bundesarbeitsgericht hierzu aufge
stellt hat, und trotz des neuen § 116 des Arbeitsförderungs
gesetzes ein Recht mit hoher politischer Brisanz im gesell
schaftlichen Leben. Es sei nur an den großen Streik der IG

Metall und der IG Druck und Papier im Jahre 1984 erinnert, 
der — obwohl er mit einem Kompromiß endete, mit dem eine 
zutiefst gegensätzliche Interesssen- und Kräftekonstellation 
zwischen Kapital und Arbeit zeitweilig festgeschrieben wurde 
— einer der bedeutendsten in der Geschichte der BRD war. Er 
hat bewiesen, daß es trotz Massenarbeitslosigkeit, Rationali
sierung und starken Drucks einer konservativen Regierung 
möglich ist, auch außerparlamentarisch die Kampfkraft der 
Gewerkschaften in die Waagschale zu werfen und gesell- 
schafts- und wirtschaftspolitische Alternativkonzeptionen im 
Interesse der Arbeiterklasse in den Mittelpunkt einer poli
tischen Auseinandersetzung zu rücken.36

Daß diese Rechte erzwungenermaßen längst aus dem Pro
klamationsstadium heraus sind, wird auch daran deutlich, daß 
die herrschenden Kräfte ständig die Grundsubstanz dieser 
Rechte attackieren. Da die Erhaltung und die mögliche Er
weiterung dieser Grundsubstanz heute ausnahmslos von 
subjektiven Faktoren abhängt — von der Bewußtheit, der Or- 
ganisiertheit, der Kampfbereitschaft wie der Fähigkeit der 
Arbeiterklasse, ergebnisorientierte Aktionen zu organisieren 
und durchz'ustehen —, sind die Angriffe der herrschenden 
Kräfte zumindest solange ohne größeren Erfolg, wie es ge
lingt, ihnen mit einem geschlossenen Kampfpotential ent
gegenzutreten.

Wägt man die in diesen Rechten sich widerspiegelnde In
teressenlage der Arbeiterklasse und die Möglichkeit ihrer 
Durchsetzung gegen die Möglichkeit der herrschenden Kräfte 
ab, ihre Interessen auch in diese Rechte einzubringen und mit 
ihrer Hilfe die Arbeiterklasse in das politische System des 
Monopolkapitals zu integrieren, so überwiegt das erstere. An
ders wäre es, wenn die konservative Wende bei der Regelung 
der Arbeitsbeziehungen, mithin auch die Gegenreform im Ar
beitsrecht, ihren Höhepunkt noch nicht erreicht hätte und 
noch auf ihn zusteuerte. Aber selbst dann darf man bei der 
Bewertung von gesellschaftlichen Kategorien hier wie generell 
nicht am Status quo hängenbleiben, sondern es müssen die 
Tendenzen der weiteren Entwicklung aufgezeigt und diese in 
die Bewertung eines juristischen Normengefüges auf genom
men werden. Bejaht man dies, so ist die Ausgrenzung be
stimmter Arbeiter- und Gewerkschaftsrechte37 aus dem bür
gerlichen Grundrechtekatalog gerechtfertigt. Es ist notwen
dig, diesen Rechten einen besonderen Stellenwert beizumes
sen und damit die Arbeiterklasse, ihre Organisationen und ihre 
Verbündeten auf die Möglichkeit und Notwendigkeit aufmerk
sam zu machen, ihre Rechtspositionen zu verteidigen und zu 
erweitern und diese im Kampf für Demokratie und sozialen 
Fortschritt zu nutzen.
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dieser Rehte am besten trifft, darüber sollte man diskutieren. 
Jedenfalls sheinen mir die von J. Dötsh (in: Das politische Sy
stem der BRD, a. a. O., S. 301) gewählten Begriffe „gewerkschaft
liche Betätigungs- und Kampfrehte“ bzw. „Betätigungs- und 
Kampfrehte der Werktätigen“ nicht glücklich zu sein, weil hier 
individuelle und kollektive Rehte voneinander getrennt werden, 
anstatt ihre den Wesensinhalt bestimmende Einheit hervorzu
heben.
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nenen Band an, der die Jahre 1945 bis 1949 umfaßt. Es werden dargestellt:
die Gründung der DDR und die Entwicklungsstufen des Staates und des 
Rechts bis 1961, die Entwicklung der einheitlichen sozialistischen Staatsmacht 
bis zur Bildung des Staatsrates, die staatliche Leitung von Industrie, Hand
werk und Landwirtschaft sowie von Volksbildung und Kultur, die Bedeutung 
und die Tätigkeit der Schutz- und Sicherheitsorgane, die Schaffung der Grund
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